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Die Anforderungen an Hersteller 
von Gefahrgutverpackungen nach 
deutschen Bauartzulassungen 

und ihre Qualitätssicherungsprogramme 
sind hoch. Um sie den Unternehmen 
künftig besser vermitteln zu können, hat 
die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung BAM in Berlin ein Schema 
entwickelt, in dem die Abläufe grafisch 
dargestellt werden. In elektronischer 
Form (als PDF) bietet das Schema die 
wichtigsten Links auf die BAM-Internet-
seiten. 

Parallele Abarbeitung möglich
Wie in der Grafik auf Seite 29 erkennbar, 
sind die Schritte 1, 3, 4 und 6 von dem 
neuen Hersteller (im Schema grün her-
vorgehoben) vorzunehmen. Sie können 
im Hinblick auf die Zeiteffizienz parallel 

Das neue BAM-Schema
Verfahren Wie ein Verpackungshersteller eine 
Bauartzulassung und eine Anerkennung seines  
Qualitätssicherungsprogramms erhalten kann,  
zeigt das neue interaktive Schema der BAM.

eingeleitet werden. Mit dem Begriff „Her-
steller“ wird die Herstellungsstätte be-
zeichnet, also der Ort der Herstellung und 
Kennzeichnung der Gefahrgutverpackun-
gen, das heißt Verpackungen, Großpack-
mittel (IBC) und Großverpackungen (LP) 
zur Beförderung gefährlicher Güter im 
Sinne der BAM-GGR 001.

Auch für die Wiederaufarbeitung
Das hier beschriebene Vorgehen für einen 
neuen Hersteller ist auch von Betrieben 
einzuleiten, die eine BAM-Zulassung zur 
Wiederaufarbeitung beantragen wollen; 
beispielsweise für die Wiederaufarbeitung 
von 1A1 (Spundfässern) zu 1A2 (Deckel-
fässern) oder für die Wiederaufarbeitung 
von IBC: etwa für den Austausch der Bla-
se von Kombinations-IBC zu einem (siehe 
Kasten unten)

SERIE zulASSung
Die Serie erläutert das Verfahren und die BAM-
Regelungen zur Erteilung von Bauartzulas-
sungen und zur Anerkennung von Qualitätssi-
cherungsprogrammen (QSP) für die Herstel-
lung bzw. Wiederaufarbeitung und die Ertei-
lung von QSP-Anerkennungen bei der Rekon-
ditionierung von Verpackungen sowie die Re-
paratur und regelmäßige Wartung von Groß-
packmitteln (IBC) und Großverpackungen (LP). 
Für Betriebe, die eine oder mehrere der ge-
nannten Tätigkeiten ausführen, wird im Sche-
ma „Hersteller“ als Oberbegriff verwendet.
Teil 1:  Bauartzulassung und Anerkennung von 

QSP, Schritt 1 bis 6
Teil 2:  Bauartzulassung und Anerkennung von 

QSP, Schritt 7 bis 12
Teil 3:  Rekonditionierung, Reparatur und  

regelmäßige Wartung

BEDEutung DER 
BAuARtzulASSung
Die Zulassung ist eine Zustimmung zur se-
rienmäßigen Herstellung und Kennzeich-
nung einer Verpackung für den Transport 
gefährlicher Güter und nicht für deren Ver-
wendung, siehe ADR/RID, Abschnitt 6.1.3 
Kennzeichnung, Bemerkung 1: 
Die Kennzeichnung auf der Verpackung 
gibt an, dass diese einer erfolgreich ge-
prüften Bauart entspricht und die Vor-
schriften dieses Kapitels erfüllt, soweit die-
se sich auf die Herstellung und nicht auf 
die Verwendung der Verpackung bezie-
hen. Folglich sagt die Kennzeichnung 
nicht unbedingt aus, dass die Verpackung 
für irgendeinen Stoff verwendet werden 
darf: Die Verpackungsart sowie etwaige 
besondere Vorschriften sind für jeden Stoff 
in Kapitel 3.2 Tabelle A festgelegt. 

•  von der ursprünglichen Zulassung ab-
weichenden IBC (Crossbottling) oder 

•  der ursprünglichen Zulassung entspre-
chenden IBC (Rebottling).

Im Gegensatz zur Reparatur erhalten IBC, 
die der Wiederaufarbeitung gemäß BAM-
Zulassung unterzogen werden, eine neue 
Verwendungsdauer von fünf Jahren. Im 
Hinblick auf die Vorschriftenänderungen 
ist ab 1.7.2011 zu beachten, dass – bei einer 
Wiederaufarbeitung – die in Absatz 6.5.2.1.1 
und in Unterabschnitt 6.5.2.2 festgelegte 
Kennzeichnung vom ursprünglichen IBC 
entfernt oder dauerhaft unkenntlich ge-
macht werden muss. 

BEISPIElE WIEDERAufARBEItung
Metallfass:
•  „Umbau“ eines Fasses ohne UN-Kenn-
zeichnung zu einem Fass mit UN-Kenn-
zeichnung       oder

•  „Umbau“ eines Fasses mit UN-Kennzeich-
nung zu einem Fass anderer Bauart, z. B. 
1A1 zu 1A2        oder

•  Austausch fest eingebauter Konstrukti-
onsbestandteile – wie nicht abnehmbare 
Deckel

fass aus Kunststoff:
•  „Umbau“ eines Fasses mit UN-Kennzeich-
nung zu einem Fass anderer Bauart, z. B. 
1H1 zu 1H2 oder

•  Austausch fest eingebauter Konstruktions-
bestandteile 

Metallener IBC, starrer Kunststoff-IBC 
oder Kombinations-IBC:
•  „Umbau“ eines IBC ohne UN-Kennzeich-
nung zu einem IBC mit UN-Kennzeichnung 
oder

•  „Umbau“ eines IBC mit UN-Kennzeichnung 
zu einem IBC anderer Bauart, z. B. 31HA1 
zu 31HA1 (Crossbottling)

Crossbottling
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  BERATUNG 
 Gefahrgut Abfall Gefahrstoffe Arbeitssicherheit Arbeitsmedizin Datenschutz Umweltschutz Externe Beauftragte

SEMINARE
Gefahrgutbeauftragten-Schulung:
Straße, Schiene, Luft, See 
Gefahrguttransport in der Luft
nach IATA/ICAO-ti,. LBA U. IHK anerkannt
Gefahrgut-Fahrer-Ausbildung:
Stückgut-/Tanktransport alle Klassen

Befähigungsschein § 20 SprengG
Schulungen für beauftragte Personen
Sachkundelehrgang gemäß TRGS 520
Ladungssicherung |  In-House-Seminare
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zulASSungSSchEIn

Die BAM bietet die Möglichkeit, dass der 
Zulassungsinhaber nicht zugleich der Her-
steller bzw. die Herstellungsstätte sein 
muss. Auch der Antrag auf Zulassung kann 
von Dritten gestellt werden. Außerdem 
kann ein Zulassungsschein auch für meh-
rere Herstellungsstätten zugleich gefasst 
werden. Eine erteilte Zulassung ist nur für 
den in der Zulassung genannten Ort der 
Herstellung gültig.

Schritt 1
Eingangs muss der neue Hersteller die 
für die Baumusterprüfung erforderliche 
Anzahl von Verpackungsmustern an 

zulASSung unD 
VERWEnDung
Informationen zur Zulassung und Verwen-
dung können eingeholt werden unter:
BAM, Fachgruppe III.1, Arbeitsgruppe 
„Zulassung und Verwendung“,
Dipl.-Ing. Bernd-Uwe Wienecke,  
Unter den Eichen 44-46, 12203 Berlin, 
Telefon: +49 30 8104-1312, 
E-Mail: Bernd-Uwe.Wienecke@bam.de 

eine Prüfstelle (im Schema blau hervor-
gehoben) übersenden. Die Baumuster-
prüfung kann bei der BAM oder bei ei-
ner von ihr anerkannten Prüfstelle in 
Auftrag gegeben werden. 
Ist absehbar, dass vom gesetzlich vorge-
schriebenen Prüfverfahren abgewichen 
werden soll, ist dies vorab mit der BAM 
abzustimmen. Die selektive Prüfung und 
abweichende Prüfverfahren (z. B. Nach-
weis der chemischen Verträglichkeit, 
Dichtheitsprüfverfahren) sind ebenfalls 
vor der Prüfung zwischen der Prüfstelle 
und der BAM abzustimmen. 

Schritt 2
Nach erfolgter Baumusterprüfung erhält 
der Antragsteller einen Prüfbericht, der 

die Angaben gemäß 2.5.6 der Verfahrens-
regel BAM-GGR 005 enthalten muss, un-
ter anderem die Beschreibung der Bauart 
und der Prüfmuster, Prüfbeschreibung 
und Ergebnisse.

Schritt für Schritt zur Zulassung: als hersteller gilt ein Betrieb, der zumindest eine der Tätigkeiten im Kasten „Serie Zulassung“ (S. 28) durchführt.
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Dr.-Ing. ursula Körner, Dr.-Ing. Marcel 
neitsch, M. a. nancy Wytrykus, Torsten  
Kiau und raimund Schuster
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und  

-prüfung, Abt. III Gefahrgutumschließungen

gESEtzlIchE RAhMEnBEDIngungEn
Die Zuständigkeit der BAM für die Bauartzulassung sowie die Anerkennung und Überwa-
chung von Qualitätssicherungsprogrammen für die Fertigung von Verpackungen, IBC und 
Großverpackungen nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 Vorschriften ist für den Straßen-, 
Schienen- und Binnenschiffsverkehr in der GGVSEB § 8 Abs. 3 und 4 festgelegt. Ähnliche  
Festlegungen sind für den Seeverkehr in der GGVSee § 6 Abs. 5. und für den Luftverkehr in 
der LuftVZO § 78 Abs. 3 enthalten. Diese drei Verordnungen überführen die internationalen 
Regelungen (ADR/RID/ADN/ADNR, IMDG-Code, ICAO-TI) in nationales Recht.
In der RSEB Anlage 3 Nr. 5 wird – über die Festlegung der Zuständigkeit hinausgehend –  
präzisiert, welche Unterlagen bei der Beantragung einer Bauartzulassung vorzulegen sind. 
Im Einzelnen werden hier die Prüfnachweise, u. a. also der Prüfbericht, der Überwachungs-
vertrag, welcher mit einer von der BAM anerkannten Überwachungsstelle abzuschließen ist, 
und das Qualitätssicherungsprogramm der Herstellungsstätte benannt.
Darüber hinaus wird in der RSEB Anlage 3 Nr. 6 festgelegt, dass als Ausführungsregel für die 
gesetzlichen Vorschriften zur Überwachung der Fertigung nach § 9 Abs 3 GGBefG und zur 
Anwendung eines von der zuständigen Behörde als zufriedenstellend erachteten QSP für die 
Herstellung und Prüfung von Verpackungen gemäß ADR/RID die BAM-GGR 001 mit ihren An-
lagen gilt. In dieser BAM-GGR 001 ist wiederum das Verfahren der Überwachungsprüfungen 
und der erstmaligen und wiederkehrenden Prüfung der QSP der Hersteller durch die BAM 
oder durch die von der BAM anerkannten Überwachungsstellen beschrieben.

Schritt 3
Der Prüfbericht ist zusammen mit dem 
formlosen Antrag auf Bauartprüfung an 
die BAM zu übersenden. Der Antrag muss 
mindestens die Angaben und Unterlagen 
in deutscher oder englischer Sprache ent-
halten, welche in der BAM-GGR 005, Ka-
pitel 2.3.1 aufgeführt sind, unter anderem 
Verpackungsart (Verpackungstyp und 
-code), vorgesehene Verkehrsträger, Spe-
zifikation der Bauart (Spezifikationsdaten 
gemäß Anhang 2 (für Verpackungen) 
bzw. Anhang 3 (für IBC) der BAM-GGR 
005), Angaben zum Prüfinhalt und Ferti-
gungsverfahren. Weiterhin sollte auch das 
von dem neuen Hersteller gewünschte 
Hersteller-Kurzzeichen für die UN-Kenn-
zeichnung der hergestellten Verpackun-
gen angegeben werden. 

Schritt 4
Aus den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen ergibt sich, dass der Hersteller vor 
der Erteilung der ersten Bauartzulassung 
einen Überwachungsvertrag mit einer 
von der BAM anerkannten Überwa-

qSP-AnERkEnnung
Informationen zur Anerkennung von Qua-
litätssicherungsprogrammen erteilt die 
BAM, Fachgruppe III.1, Arbeitsgruppe 
„Qualitätssicherung und Überwachung“, 
Fachgruppe III.1, M. A. Nancy Wytrykus, 
Unter den Eichen 44-46, 12203 Berlin,  
Telefon: +49 (0)30/81 04-43 48,  
E-Mail: nancy.wytrykus@bam.de 

chungsstelle (im Schema orange hervor-
gehoben) abschließen muss; dies sind 
Stellen zur Durchführung der Überwa-
chungsprüfungen und Audits. Ein ent-
sprechender Muster-Überwachungsver-
trag ist in englischer und deutscher Spra-
che auf den Internetseiten der BAM zu 
finden. Alternativ führt die BAM die 
Überwachungsprüfungen und Audits 
auch selbst (ohne Abschluss eines Über-
wachungsvertrags) aus. Ebenso kann dies 
für zuständige Behörden im Ausland gel-
ten, mit denen die BAM entsprechende 
Vereinbarungen getroffen hat (siehe ne-
benstehende Links).

Schritt 5
Nach Vertragsabschluss übermittelt der 
Hersteller oder die Überwachungsstelle 
eine Kopie des Überwachungsvertrages an 
die BAM. 

Schritt 6
Des Weiteren muss vor Erteilung der Zu-
lassung eine Anerkennung des Qualitäts-
sicherungsprogramms (QSP) durch die 

WIchtIgE lInkS
BAM-ggR 005
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/
gefahrgutrecht/gefahrgutrecht_medien/ 
ggr-005deu.pdf
Prüfstellen
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/
gefahrgutrecht/pruefstellen.htm
Überwachungsstellen
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/
gefahrgutrecht/ueberwachungsstellen.htm
Muster-Überwachungsvertrag
www.tes.bam.de/netzwerke/inque/open_
docs/Muster-Ueberwachungsvertrag_BAM-
GGR001_Rev_2.doc
Vollständiges interaktives Schema
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/
gefahrgutrecht/gefahrgutrecht_medien/
schema_bauartzulassung.pdf

BAM als zuständige Behörde erfolgen. 
Die BAM erteilt einen Bescheid darüber, 
dass das QSP der Herstellungsstätte als 
zufriedenstellend im Sinne des ADR/RID 
erachtetet wird. Dies geschieht in Form 
einer QSP-Anerkennung, die gemäß 
GGVSEB § 8 Abs. 4 von der BAM erteilt 
werden kann. Hierfür ist es erforderlich, 
einen formlosen Antrag auf Anerkennung 
an die BAM zu richten.

Das Verfahren der Überwachung und 
Qualitätssicherung der Herstellung von 
Verpackungen, das in dem vorliegenden 
Schema vereinfacht dargestellt ist, wird 
ausführlich in der Verfahrensregel BAM-
GGR 001 beschrieben. Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Anerkennung und 
einer Bauartzulassung sind die Prüfung 
des QSP vor Ort beim Hersteller durch die 
Überwachungsstelle und die Prüfung der 
eingereichten Unterlagen – das heißt der 
Berichte und der Qualitätsmanagement-
Unterlagen der Herstellungsstätte – durch 
die BAM. Darüber wird im Teil 2 dieser 
Serie in der nächsten Ausgabe berichtet.

Die Zulassung ist nur für 
den dort genannten Ort  
der Herstellung gültig.

BAuARtPRÜfung
Die Bauartprüfung beinhaltet die Prü-
fung des Prüfberichts – der die Angaben 
zu den  Baumusterprüfungen (z. B. Fall-, 
Stapeldruckprüfung) und zur Bauprü-
fung (z. B. Abmessungen, Verschluss,  
Dicken, Soll/Ist-Vergleich) enthält – so-
wie die Prüfung der Anforderungen an 
die Verpackungen.
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